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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Fahrzeug-
gerät für ein Bezahlsystem für fahrzeugbezogene Lei-
stungen, insbesondere ein Straßenmaut- oder Park-
raumbewirtschaftungssystem, welches Bezahlsystem
eine Zentrale und dezentrale Transceiver aufweist, wo-
bei das Fahrzeuggerät mit zumindest einem Sendeemp-
fänger zur Kommunikation mit den Transceivern und ei-
nem diesen steuernden Prozessor mit einem Programm-
speicher enthaltend alle Anwendungsprogramme zum
Erzeugen von Bezahltransaktionen in Kommunikation
mit den Transceivern für die Zentrale ausgestattet ist,
und wobei das Fahrzeuggerät in einen fahrzeugfest mon-
tierbaren ersten Geräteteil und einen mit diesem lösbar
verbindbaren zweiten Geräteteil unterteilt ist und der er-
ste Geräteteil den Sendeempfänger enthält.
[0002] Bei einem aus der US 7,212,989 bekannten
Fahrzeuggerät dieser Art ist der zweite Geräteteil eine
in den ersten Geräteteil einschiebbare IC-Karte, welche
von dem im ersten Geräteteil enthaltenen Prozessor als
"elektronische Guthabenkarte" und zur benutzerspezifi-
schen Verschlüsselung der Kommunikationen mit den
Transceivern genutzt wird, welche zwecks Vertraulich-
keit in die IC-Karte ausgelagert wird. Abgesehen von die-
sen Guthaben- und Verschlüsselungsfunktionen werden
alle Prozessroutinen und Anwendungsprogramme von
dem im ersten Geräteteil angeordneten Prozessor aus-
geführt, der dazu auch einen entsprechenden Pro-
grammspeicher (ROM, Floppy-Disk, CD-ROM, Festplat-
te usw.) im ersten Geräteteil enthält.
[0003] Fahrzeuggeräte für derartige Bezahlsysteme,
sog. "onboardunits" (OBUs), enthalten in ihrem Pro-
grammspeicher für den jeweiligen Bezahlsystembetrei-
ber spezifische Anwendungsprogramme und -daten,
welche derzeit vom Gerätehersteller betreiberspezifisch
in das Gerät einprogrammiert werden müssen. Dies er-
fordert u.a. aus Datenschutzgründen einen vertraulichen
Informationsfluß vom Bezahlsystembetreiber zum Gerä-
tehersteller, was die Fertigung und Distribution der Fahr-
zeuggeräte verkompliziert: Weder ist für den Geräteher-
steller eine betreiberunabhängige Fertigung noch für den
Bezahlsystembetreiber eine herstellerunabhängige Dis-
tribution der Fahrzeuggeräte möglich.
[0004] Die Erfindung setzt sich zum Ziel, diese Nach-
teile zu überwinden und ein Fahrzeuggerät der eingangs
genannten Art zu schaffen, dessen Fertigung und Distri-
bution unter Erfüllung aller betreiberspezifischen Anfor-
derungen, wie die Aufrechterhaltung des Datenschutzes,
vereinfacht ist und sowohl Geräteherstellern als auch Be-
zahlsystembetreibern größere Wahlfreiheit läßt als die
bekannten Systeme.
[0005] Dieses Ziel wird mit einem Fahrzeuggerät der
einleitend genannten Art erreicht, das sich gemäß der
Erfindung dadurch auszeichnet, daß der zweite Geräte-
teil den den Sendeempfänger des ersten Geräteteils
steuernden Prozessor und dessen Programmspeicher
enthält, wobei der Sendeempfänger die untersten trans-

portorientierten Schichten 1 bis 2, 1 bis 3 oder 1 bis 4
und der Prozessor, von den Anwendungsprogrammen
in seinem Programmspeicher im zweiten Geräteteil ge-
steuert, die anwendungsorientierten Schichten 7, 7 bis
6 oder 7 bis 5 eines 7-schichtigen OSI-Schichtenmodells
der Kommunikation mit den Transceivern und der Zen-
trale abwickelt.
[0006] Die Erfindung schafft eine neue Art von Schnitt-
stelle innerhalb eines Fahrzeuggeräts für fahrzeugbezo-
gene Bezahlsysteme, mit welcher erstmals alle anwen-
dungs- und damit systembetreiberspezifischen Kompo-
nenten in einem eigenen zweiten Geräteteil zusammen-
gefaßt sind, der unabhängig von einem fahrzeugfest
montierten ersten Geräteteil gefertigt und vertrieben wer-
den kann. Auf diese Weise können Fahrzeuge z.B. se-
rienmäßig von einem beliebigen Gerätehersteller mit
dem ersten Geräteteil ausgestattet und ausgeliefert wer-
den, während alle betreiberspezifischen Anwendungs-
programme und -daten in Form des modularen zweiten
Geräteteils vom jeweiligen Systembetreiber direkt ver-
trieben werden können. Fahrzeughersteller benötigen
daher keine individuellen Verträge mit verschiedenen
Betreibern mehr, um Fahrzeuge mit Fahrzeuggeräten für
Bezahlsysteme vorzurüsten, und umgekehrt haben Be-
zahlsystembetreiber die freie Auswahl unter verschiede-
nen Geräteherstellern.
[0007] Besonders vorteilhaft ist es, wenn der zweite
Geräteteil in seinem Programmspeicher fahrzeug- und/
oder benutzerspezifische Schlüssel für die Bezahltrans-
aktionserzeugung enthält, wodurch auch betreiberspe-
zifische kryptographische Protokolle unterstützt werden
können, ohne die fahrzeugfeste Geräteinfrastruktur ver-
ändern zu müssen.
[0008] Bevorzugt ist der zweite Geräteteil in Form einer
Einschubkarte, welche in den ersten Geräteteil ein-
schiebbar ist, wobei die Einschubkarte besonders bevor-
zugt eine Smartcard ist. Dies erleichtert die Handhabung
bei der Distribution des betreiberspezifischen zweiten
Geräteteils.
[0009] Falls gewünscht, kann der erste Geräteteil auch
eine Bedieneinheit und/oder eine Stromversorgung für
das Fahrzeuggerät enthalten. Auch diese Komponenten
sind betreiberunabhängig und können daher direkt vom
Geräte- oder Fahrzeughersteller bereitgestellt werden.
[0010] Besonders günstig ist es, wenn der erste Ge-
räteteil in ein Autoradio, Fahrzeugnavigationsgerät oder
Kommunikationsgerät integriert ist, sodaß kein zusätzli-
cher Bauraum im Fahrzeug beansprucht wird. Darüber
hinaus können so die Bedieneinheit und Stromversor-
gung des Radio-, Navigations- bzw. Kommunikationsge-
räts in bevorzugter Weise gleichzeitig als Bedieneinheit
und Stromversorgung des ersten Geräteteils mitbenützt
werden.
[0011] Die Erfindung wird nachstehend anhand eines
in der beigeschlossenen Zeichnung dargestellten Aus-
führungsbeispiels näher erläutert. In der Zeichnung zeigt
Fig. 1 ein Blockschaltbild eines erfindungsgemäßen
Fahrzeuggeräts in Verbindung mit einem schematisch
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dargestellten Bezahlsystem für fahrzeugbezogene Lei-
stungen.
[0012] Fig. 1 zeigt ein Fahrzeuggerät ("onboard-unit",
OBU) 1 für ein fahrzeugbezogenes Bezahlsystem 2, z.B.
ein Straßenmautoder Parkraumbewirtschaftungssy-
stem, das eine Zentrale 3 und eine Vielzahl darin ange-
schlossener dezentraler Transceiver 4 umfaßt. Das
Fahrzeuggerät 1 kann mit Hilfe eines Sendeempfängers
5 über eine drahtlose Schnittstelle 6 mit den Transceivern
4 in Kommunikation treten, um Bezahltransaktionen, z.B.
Straßenmaut- oder Parkgebührentransaktionen, für die
Zentrale 3 zu erzeugen, beispielsweise indem es selbst
solche Transaktionen generiert und über die Schnittstelle
6 an die Zentrale 3 absetzt oder indem die Transceiver
4 und/oder die Zentrale 3 aus der Kommunikation mit
dem Fahrzeuggerät 1 solche Transaktionen generieren.
[0013] Die drahtlose Schnittstelle 6 ist z.B. eine Infra-
rot-Schnittstelle oder bevorzugt eine Kurzreichweiten-
Funkschnittstelle nach dem DSRC- (dedicated short ran-
ge communication) oder WAVE-Standard (wireless ac-
cess for vehicle environments), in welchem Fall die Tran-
sceiver 4 entsprechende Kurzreichweiten-Funkbaken
sind. Alternativ kann die Funkschnittstelle 6 eine Mobil-
funkschnittstelle sein, z.B. nach dem GSM-, GPRS-,
UMTS-Standard od.dgl., wobei die Transceiver 4 in letz-
terem Fall dann durch Basisstationen eines Mobilfun-
knetzes gebildet sind.
[0014] Zur Steuerung der Kommunikation mit den
Transceivern 4 und Erzeugung der Bezahltransaktionen
für die bzw. in der Zentrale 3 ist das Fahrzeuggerät 1 mit
einem Prozessor 7 ausgestattet, der von einem Pro-
grammspeicher 8 gesteuert ist.
[0015] Wie bereits erläutert sind der Sendeempfänger
5 in einem ersten Geräteteil 9 und der Prozessor 7 mit-
samt seinem Programmspeicher 8 in einem davon ge-
sonderten zweiten Geräteteil 10 des Fahrzeuggeräts 1
angeordnet. Die beiden Geräteteile 9, 10 sind an einer
Schnittstelle 11 lösbar miteinander verbunden.
[0016] Der erste Geräteteil 9 ist zur Montage in einem
Fahrzeug bestimmt, beispielsweise indem er in Form ei-
nes Autoradios, Fahrzeugnavigations- oder Kommuni-
kationsgeräts für den Einbau in einen üblichen Armatu-
renbrett-Einbauschacht des Fahrzeugs ausgebildet ist,
oder indem er gleich direkt in ein Autoradio, Fahrzeug-
navigationsgerät oder Kommunikationsgerät oder ein
anderes Element des Fahrzeugs integriert ist.
[0017] Der zweite Geräteteil 10 ist beispielsweise in
Form eines Steckmoduls, einer Einschubkarte oder einer
Smartcard ausgeführt, der bzw. die in eine entsprechen-
de Aufnahme des ersten Geräteteils 9 einführbar ist, wel-
che die Schnittstelle 11 enthält.
[0018] Die Funktionsaufteilung zwischen erstem und
zweitem Geräteteil 9, 10 ist so gewählt, daß der Sende-
empfänger 5 zumindest die untersten transportorientier-
ten Schichten eines Schichtenmodels der Funkschnitt-
stelle 6 abwickelt, beispielsweise - im Falle des 7-schich-
tigen OSI-Referenzmodells - die OSI-Schichten 1 bis 2,
1 bis 3 oder 1 bis 4. Der zweite Geräteteil 10 enthält alle

Komponenten für die Abwicklung der anwendungsorien-
tierten Schichten des Schichtenmodells, im Falle des
OSI-Schichtenmodells der OSI-Schichten 7, 7 bis 6 oder
7 bis 5. Optional können die OSI-Schichten 4 und 3 eben-
falls im zweiten Geräteteil 10 implementiert sein.
[0019] Um die anwendungsorientierten Schichten im
zweiten Geräteteil 10 abzuwickeln, enthält der Pro-
grammspeicher 8 insbesondere die betreffenden An-
wendungsprogramme 12 sowie allfällige fahrzeug- und/
oder benutzerspezifische Daten 13, z.B. kryptographi-
sche Schlüssel, zur Bezahltransaktionserzeugung über
die Schnittstelle 6. Auf diese Weise sind alle anwen-
dungs- und damit betreiberspezifischen Komponenten
im modular austauschbaren zweiten Geräteteil 10 auf-
genommen, sodaß der erste Geräteteil 9 betreiberunab-
hängig in Fahrzeugen verbaut werden kann.
[0020] Der erste Geräteteil 9 kann zur Steuerung des
Sendeempfängers 5 eine hardwarenahe Mikroprogram-
mierung 14 zur Abwicklung der genannten transportori-
entierten Schichten des Kommunikationsprotokolls ent-
halten. Darüber hinaus kann der erste Geräteteil 9 mit
einer Bedieneinheit ("man machine interface", MMI) 15,
z.B. einer Tastatur, Anzeigeeinrichtung und/oder Laut-
sprecher, zur Einstellung und Anzeige von Betriebspa-
rametern des Fahrzeuggeräts 1 ausgestattet sein. Auch
ein Speicher zur Aufnahme fahrzeugspezifischer Daten,
welche vom Prozessor 7 bzw. den Anwendungspro-
grammen 12 des zweiten Geräteteils 10 ausgelesen und
verwendet werden können, kann hier angeordnet sein.
[0021] Im ersten Geräteteil 9 kann ferner eine Strom-
versorgung 16 enthalten sein, die sowohl autark als auch
vom Bordnetz des Fahrzeugs abhängig sein kann. Wenn
der erste Geräteteil 9 in eine bestehende Fahrzeugelek-
tronik, z.B. ein Autoradio, Navigationsgerät, Kommuni-
kationsgerät usw. integriert ist, können die Bedieneinheit
15 und die Stromversorgung 16 auch durch bestehende
Komponenten dieser Fahrzeugelektronik gebildet sein.
[0022] Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten Aus-
führungsformen beschränkt, sondern umfaßt alle Vari-
anten und Modifikationen, die in den Rahmen der ange-
schlossenen Ansprüche fallen.

Patentansprüche

1. Fahrzeuggerät (1) für ein Bezahlsystem (2) für fahr-
zeugbezogene Leistungen, insbesondere ein Stra-
ßenmaut- oder Parkraumbewirtschaftungssystem,
welches Bezahlsystem (2) eine Zentrale (3) und de-
zentrale Transceiver (4) aufweist, wobei das Fahr-
zeuggerät (1) mit zumindest einem Sendeempfän-
ger (5) zur Kommunikation mit den Transceivern (4)
und einem diesen steuernden Prozessor (7) mit ei-
nem Programmspeicher (8) enthaltend alle Anwen-
dungsprogramme zum Erzeugen von Bezahltrans-
aktionen in Kommunikation mit den Transceivern (4)
für die Zentrale (3) ausgestattet ist, und wobei das
Fahrzeuggerät (1) in einen fahrzeugfest montierba-
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ren ersten Geräteteil (9) und einen mit diesem lösbar
verbindbaren zweiten Geräteteil (10) unterteilt ist
und der erste Geräteteil (9) den Sendeempfänger
(5) enthält, dadurch gekennzeichnet, dass der
zweite Geräteteil (10) den den Sendeempfänger (5)
des ersten Geräteteils (9) steuernden Prozessor (7)
und dessen Programmspeicher (8) enthält, wobei
der Sendeempfänger (5) die untersten transportori-
entierten Schichten 1 bis 2, 1 bis 3 oder 1 bis 4 und
der Prozessor (7), von den Anwendungsprogram-
men in seinem Programmspeicher (8) im zweiten
Geräteteil (10) gesteuert, die anwendungsorientier-
ten Schichten 7, 7 bis 6 oder 7 bis 5 eines 7-schich-
tigen OSI-Schichtenmodells der Kommunikation (6)
mit den Transceivern (4) und der Zentrale (3) abwik-
kelt.

2. Fahrzeuggerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der zweite Geräteteil (10) in seinem
Programmspeicher (8) auch fahrzeug- und/oder be-
nutzerspezifische Schlüssel (13) für die Bezahl-
transaktionserzeugung enthält.

3. Fahrzeuggerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daß der zweite Geräteteil (10) in
Form einer Einschubkarte ist, welche in den ersten
Geräteteil (9) einschiebbar ist.

4. Fahrzeuggerät nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Einschubkarte eine Smartcard ist.

5. Fahrzeuggerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, daß der erste Geräteteil
(9) eine Bedieneinheit (15) für das Fahrzeuggerät
(1) enthält.

6. Fahrzeuggerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daß der erste Geräteteil
(9) eine Stromversorgung (16) für das Fahrzeugge-
rät (1) enthält.

7. Fahrzeuggerät nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daß der erste Geräteteil
(9) einen Speicher für fahrzeugspezifische Daten
enthält, welche vom Prozessor (7) des zweiten Ge-
räteteils (10) auslesbar sind.

8. Fahrzeuggerät nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daß der erste Geräteteil
(9) in ein Autoradio, Fahrzeugnavigationsgerät oder
Kommunikationsgerät integriert ist.

Claims

1. Vehicle device (1) for a payment system (2) for ve-
hicle-related payments, in particular, a road toll or
parking space management system, the payment

system (2) having a central station (3) and decen-
tralized transceivers (4), wherein the vehicle device
(1) is equipped with at least one transmitter-receiver
(5) for communication with the transceivers (4) and
a processor (7) controlling them with a program stor-
age unit (8) containing all application programs for
the generation of payment transactions in commu-
nication with the transceivers (4) for the central sta-
tion (3), and wherein the vehicle device (1) is subdi-
vided into a first device part (9), which can be in-
stalled in a stationary manner on the vehicle, and a
second device part (10), which can be connected in
a detachable manner with the first device part (9),
and the first device part (9) contains the transmitter-
receiver (5), characterized in that the second de-
vice part (10) contains the processor (7), controlling
the transmitter-receiver (5) of the first device part (9)
and its program storage unit (8), wherein the trans-
mitter-receiver (5) manages the lowermost trans-
port-oriented layers 1-2, 1-3, or 1-4, and the proces-
sor (7), controlled by the application programs in its
program storage unit (8) in the second device part
(10), the application-oriented layers 7, 7-6, or 7-5 of
a 7-layer OSI layer model of the communication (6)
with the transceivers (4) and the central station (3).

2. Vehicle device according to Claim 1, characterized
in that the second device part (10) also contains in
its program storage unit (8) vehicle- and/or user-spe-
cific codes (13) for the payment transaction gener-
ation.

3. Vehicle device according to Claim 1 or 2, charac-
terized in that the second device part (10) is in the
form of an insertion card, which can be inserted into
the first device part (9).

4. Vehicle device according to Claim 3, characterized
in that the insertion card is a smart card.

5. Vehicle device according to one of Claims 1-4, char-
acterized in that the first device part (9) contains an
operating unit (15) for the vehicle device (1).

6. Vehicle device according to one of Claims 1-5, char-
acterized in that the first device part (9) contains a
power supply (16) for the vehicle device (1).

7. Vehicle device according to one of Claims 1-6, char-
acterized in that the first device part (9) contains a
storage unit for vehicle-specific data, which can be
read by the processor (7) of the second device part
(10).

8. Vehicle device according to one of Claims 1-7, char-
acterized in that the first device part (9) is integrated
into an automobile radio, vehicle navigation device,
or communication device.
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Revendications

1. Appareil embarqué sur véhicule (1) pour un système
de paiement (2) pour des services relatifs au véhi-
cule, en particulier un système de péage routier ou
un système d’exploitation de place de stationne-
ment, ledit système de paiement (2) comprenant un
poste central (3) et des transpondeurs décentralisés
(4), l’appareil embarqué (1) étant équipé d’au moins
un émetteur-récepteur (5) pour la communication
avec les transpondeurs (4) et d’un processeur (7)
qui commande ces derniers et comprenant une mé-
moire programme (8) contenant tous les program-
mes d’application pour engendrer des transactions
de paiement en communication avec les transpon-
deurs (4) pour le poste central (3), et l’appareil em-
barqué (1) est subdivisé en une première partie d’ap-
pareil (9) montée solidaire dans le véhicule et une
seconde partie d’appareil (10) susceptible d’être re-
liée de manière détachable à la première, et la pre-
mière partie d’appareil (9) contient l’émetteur-récep-
teur (5), caractérisé en ce que la seconde partie
d’appareil (10) contient le processeur (7), qui com-
mande l’émetteur-récepteur (5) de la première partie
d’appareil (9), et sa mémoire programme (8), dans
lequel l’émetteur-récepteur (5) exécute les couches
les plus basses, orientées en vue du transport, 1 à
2, 1 à 3, où 1 à 4, et le processeur (7), piloté par les
programmes d’application dans sa mémoire pro-
gramme (8) dans la seconde partie d’appareil (10),
exécute les couches 7, 7 à 6, ou 7 à 5, orientées en
vue de l’application, d’un modèle en couches OSI à
sept couches de la communication (6) avec les trans-
pondeurs (4) et le poste central (3).

2. Appareil embarqué sur véhicule selon la revendica-
tion 1, caractérisé en ce que la seconde partie d’ap-
pareil (10) contient dans sa mémoire programme (8)
également des clés (13) spécifiques au véhicule
et/ou spécifiques à l’utilisateur, pour la génération
de transactions de paiement.

3. Appareil embarqué sur véhicule selon la revendica-
tion 1 ou 2, caractérisé en ce que la seconde partie
d’appareil (10) a la forme d’une carte enfichable, qui
peut être introduite dans la première partie d’appareil
(9).

4. Appareil embarqué sur véhicule selon la revendica-
tion 3, caractérisé en ce que la carte enfichable est
une carte dite "smart Card".

5. Appareil embarqué sur véhicule selon l’une des re-
vendications 1 à 4, caractérisé en ce que la pre-
mière partie d’appareil (9) contient une unité de ma-
nipulation (15) pour l’appareil embarqué (1).

6. Appareil embarqué sur véhicule selon l’une des re-

vendications 1 à 5, caractérisé en ce que la pre-
mière partie d’appareil (9) contient une alimentation
électrique (16) pour l’appareil embarqué (1).

7. Appareil embarqué sur véhicule selon l’une des re-
vendications 1 à 6, caractérisé en ce que la pre-
mière partie d’appareil (9) contient une mémoire
pour des données spécifiques au véhicule, qui peu-
vent être lues par le processeur (7) de la seconde
partie d’appareil (10).

8. Appareil embarqué sur véhicule selon l’une des re-
vendications 1 à 7, caractérisé en ce que la pre-
mière partie d’appareil (9) est intégrée dans un auto-
radio, un appareil de navigation automobile, ou un
appareil de communication.
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